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Zulässigkeit von Sitzblockaden 

 

 

Wortlaut der Kleinen Anfrage 3408 vom 24.02. 2014: 

 

Nach § 152 StPO besteht ein Verfolgungszwang der Polizei für Fälle einer strafbewehrten Nötigung 

nach § 240 StGB. 

Bis in die 1980er/ 1990er Jahre wurden Sitzblockaden von Demonstranten im Rahmen von zivilem Un-

gehorsam im deutschen Strafrecht als Nötigung gewertet. Zur Begründung wurde angeführt, dass ge-

gen den Führer eines blockierten Fahrzeugs zwar keine körperliche, jedoch eine psychische Gewalt 

wirken würde, die von diesem als körperlich empfunden werden könne. 

Erst in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 92, 1 vom 10.1.1995 (Sitzblockaden II) wurde 

die Ausweitung des Gewaltbegriffs auf psychische Gewalt im Rahmen einer Nötigung als Verstoß ge-

gen den Bestimmtheitsgrundsatz verstanden: „Zwangseinwirkungen, die nicht auf dem Einsatz körperli-

cher Kraft, sondern auf geistig-seelischem Einfluß [sic] beruhen, erfüllen […] nicht [… das Tatbe-

standsmerkmal …] der Gewaltanwendung.“ 

In der Folge wurde diese Sichtweise durch die Rechtsprechung des BGH jedoch ausgehöhlt: Eine Ge-

walteinwirkung im Sinne einer Nötigung könne zwar nicht für den Fahrer des ersten blockierten Fahr-

zeugs, jedoch für die Fahrer der nachfolgenden Fahrzeuge gegeben sein. 

 

Ich frage die Landesregierung: 

 

1. Inwieweit ist vor dem Hintergrund von BVErfGE 92,1 das Mittel der Sitzblockade im Rahmen 

von zivilem Ungehorsam zulässig? 

2. Wie ging bzw. wie geht die Landesregierung bzw. die Polizeibehörden mit dem Mittel des zivilen 

Ungehorsams um? 

3. Gibt es hierzu Dienstanweisungen bzw. Richtlinien bei der Polizei? 

4. Falls ja: Welche und was besagen diese? 

5. Gab es in der Vergangenheit bzw. gibt es derzeit Präzedenzfälle für den Umgang der Landes-

regierung bzw. der Brandenburger Polizeibehörden mit zivilem Ungehorsam? 

 

 

 



 

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister des Innern die Kleine Anfrage wie folgt: 

 

Frage 1: 

Inwieweit ist vor dem Hintergrund von BVErfGE 92,1 das Mittel der Sitzblockade im Rahmen von zivilem 

Ungehorsam zulässig? 

 

zu Frage 1: 

Die Zulässigkeit einer Sitzblockade richtet sich nach Auffassung der Landesregierung nicht nach dem 

für das Geschehen verwandten Begriff, sondern ist im jeweiligen Einzelfall rechtlich zu bewerten, z. B. 

strafrechtlich nach § 113 StGB (Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte), § 240 StGB (Nötigung) oder 

nach § 21 VersammlG (Störung von Versammlungen und Aufzügen). Die zitierte Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts befasste sich dabei mit der Frage der Strafbarkeit nach § 240 StGB (Nöti-

gung), wobei eine Ausweitung des strafrechtlichen Gewaltbegriffs auf psychische Gewalt als Verstoß 

gegen den Bestimmtheitsgrundsatz verworfen wurde. Nach Auffassung der Landesregierung kann aus 

dieser Entscheidung also keine generelle Aussage zur Zulässigkeit von Sitzblockaden i. S. d. Fragestel-

lung abgeleitet werden. Im Übrigen hat das Bundesverfassungsgericht mit Beschluss vom 24. Oktober 

2001 (1 BvR 1190/90) klargestellt, dass das Tatbestandsmerkmal der Gewalt in § 240 Abs. 1 StGB 

durchaus auf Blockadeaktionen angewendet werden kann, „…bei denen die Teilnehmer über die durch 

ihre körperliche Anwesenheit verursachte psychische Einwirkung hinaus eine physische Barriere errich-

ten.“ 

 

 

Frage 2:  

Wie ging bzw. wie geht die Landesregierung bzw. die Polizeibehörden mit dem Mittel des zivilen Unge-

horsams um? 

 

zu Frage 2:  

In jedem konkreten Einzelfall wird geprüft, ob der Verdacht einer Straftat besteht. Sollte dies der Fall 

sein, ist die Polizei gesetzlich verpflichtet, die Straftaten zu erforschen und alle keinen Aufschub gestat-

tenden Anordnungen zu treffen, um die Verdunklung der Sache zu verhüten (Legalitätsprinzip). Anders 

als für die Staatsanwaltschaft besteht für die Polizei keine Möglichkeit, das Ermittlungsverfahren einzu-

stellen.  

 

 

Frage 3:  

Gibt es hierzu Dienstanweisungen bzw. Richtlinien bei der Polizei? 

 

Frage 4:  

Falls ja: Welche und was besagen diese? 

 

zu den Fragen 3 und 4: 

Das Ministerium des Innern hat mit Datum vom 1. November 2010 eine Handlungsanweisung für die 

Polizei erlassen, die auch Hinweise zum Umgang mit Sitzblockaden enthält (Anlage).  

 

 

 



 

Frage 5:  

Gab es in der Vergangenheit bzw. gibt es derzeit Präzedenzfälle für den Umgang der Landesregierung 

bzw. der Brandenburger Polizeibehörden mit zivilem Ungehorsam? 

 

zu Frage 5: 

Präzedenzfälle, die als Vorlage für ein allgemeines polizeiliches Handeln dienen, gibt es nicht. Im Hin-

blick auf ein polizeiliches Einschreiten in der Versammlung zum Zwecke der Gefahrenabwehr sowie der 

Strafverfolgung ist das polizeiliche Handeln an Recht und Gesetz gebunden; eine Beurteilung muss 

jeweils auf den Einzelfall bezogen erfolgen. 
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